
Tragende Gründe  
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Bedarfsplanungs-Richtlinie: 
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1. Rechtsgrundlage 

Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 101 SGB V dem G-BA die 
Befugnis zur Normkonkretisierung im Bereich der vertragsärztlichen Bedarfsplanung durch 
Erlass von Richtlinien übertragen. Der G-BA ist beauftragt, die erforderlichen Vorschriften für 
eine funktionsfähige und deren Sinn und Zweck verwirklichende Bedarfsplanung zu schaffen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung  

Bei den hinzugefügten Satz 7 (neu) handelt es sich um eine Klarstellung. Offenbar wurde die 
Übermittlung der Anlagen der Bedarfsplanungs-Richtlinie an die Landesausschüsse auf 
regionaler Ebene unterschiedlich gehandhabt. Da die Anlage 1 der Bedarfsplanungs-
Richtlinie Informationen enthält, die für die Beurteilung der regionalen Versorgungssituation 
vor Ort von entscheidender Bedeutung sind, wird klargestellt, dass auch die im Rahmen der 
Anlage 1 erfassten Informationen jährlich in aktualisierter Form von den KVen an die 
Landesausschüsse zu übermitteln sind.  
Bei der Neunummerierung handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen durch die 
Aufnahme des neuen Satz 7. 
In § 4 Absatz 1 Satz 8 BPL-RL handelt es sich um eine redaktionelle Korrektur eines 
Verweisfehlers. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 

3.1 Schriftliches Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V 
Die gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V wurden in 
Verbindung mit dem 3. Abschnitt 1. Kapitel der VerfO durchgeführt. Das 
Stellungnahmeverfahren wurde am 9. September 2016 eingeleitet. Fristende war der 
13. Oktober 2016. 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die eingeleiteten Stellungnahmeverfahren und 
die eingegangenen Stellungnahmen. 
 

Gesetzliche 
Grundlage 

Stellungnahmeberechtigte Eingang der 
Stellungnahme 

§ 91 
Absatz 5 
SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) und  Verzicht 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 27.09.2016 

 
Der Inhalt der schriftlichen Stellungnahmen wurde in tabellarischer Form zusammengefasst 
und in fachlicher Diskussion im zuständigen Unterausschuss Bedarfsplanung beraten und 
ausgewertet (siehe Abschnitt 6 „Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens“). 

3.2 Mündliches Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V 
Die Bundespsychotherapeutenkammer hat auf eine mündliche Stellungnahme bzw. 
Anhörung verzichtet (siehe Anlage 3). 

4. Bürokratiekostenermittlung 

Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 
Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 
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5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

09.09.2016 UA BPL Beratung der Ergebnisse der AG 

09.09.2016 UA BPL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel 
§ 10 VerfO) zur Umsetzung von weiteren gesetzlichen 
Beteiligungsrechten über eine Änderung der Bedarfsplanungs-
Richtlinie 

17.11.2016 UA BPL Auswertung der Stellungnahmen  

17.11.2016 UA BPL • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 

• Beschluss der Beschlussunterlagen 
(Beschlussentwurf, Tragende Gründe) 

15.12.2016 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie 

TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit/ Auflage 

TT.MM.JJJJ XY ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Absatz 1 SGB V des BMG ergeben 

TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 
 

 
Berlin, den 15. Dezember 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Das Stellungnahmeverfahren ist in folgenden Anlagen dokumentiert: 
Anlage 1 Beschlussentwurf zur Änderung der Änderung in § 4 – Verweis auf Anlage 1  
Anlage 2 Tragende Gründe 
Anlage 3 Eingereichte Stellungnahmen/Schreiben der zur Stellungnahme berechtigten 

Organisationen 
Anlage 4 Zusammenfassung und Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen gemäß 

§ 91 Absatz 5 SGB V 
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